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An den Grossen Rat 22.0980.03 

 
Bildungs- und Kulturkommission 
Basel, 6. November 2023 
 

Kommissionsbeschluss vom 6. November 2023 

 

  

 

 

Fristverlängerung Kantonale Volksinitiative «für mehr Musikvielfalt» 

 
Der Grosse Rat hat der Bildungs- und Kulturkommission (BKK) am 13. September 2023 den Bericht 
zur Kantonalen Volksinitiative «für mehr Musikvielfalt» (22.0980.02) zur Beratung überwiesen. 
 
Die Frist zur Behandlung des Geschäfts im Grossen Rat läuft bereits am 6. Dezember ab, sofern 
die BKK keinen Gegenvorschlag ausarbeiten möchte. Da die BKK mit der Beratung des Ratschlags 
aufgrund anderer dringlicher Geschäfte erst im Dezember beginnen kann, und es unrealistisch ist,  
dass das Geschäft fristgerecht seriös beraten werden kann, hat die Kommission beim 
Initiativkomittee eine Fristverlängerung zur Behandlung der Initiative erbeten.  
 
Die BKK beantragt dem Grossen Rat daher mit Einverständnis des Initiativkomitees eine 
Fristverlängerung zur Bearbeitung der Initiative bis zum 27. Juni 2024. Die Frist zur Durchführung 
der Volksabstimmung wird somit bis zum 22. September 2024 verlängert. 
 
 
Im Namen der Bildungs- und Kulturkommission 
 
Franziska Roth 
Kommissionspräsidentin 
 

 

Beilage: 

- Entwurf Grossratsbeschluss 
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Grossratsbeschluss 
 

betreffend 
 
die unformulierte kantonale Volksinitiative «für mehr Musikvielfalt» - 
Fristverlängerung 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht des Regierungsrates 
Nr. 22.0980.02 vom 21. Juni 2023 sowie in den Bericht der Bildungs- und Kulturkommission  
Nr. 22.0980.03 vom 6. November 2023 und mit Einverständnis des Initiativkomitees, beschliesst: 
 
Die Frist zur Berichterstattung zur kantonalen Volksinitiative «für mehr Musikvielfalt» wird bis zum 
27. Juni 2024 verlängert. Die Frist zur Durchführung der Volksabstimmung wird somit bis zum 22. 
September 2024 verlängert. 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 


